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EINVERSTÄNDNIS UND 
BANNER AUF WEBSITEN 

 

Beispiel des Cookie-Banners der PBS-Webseite 

Ein wichtiges Element einer Abteilungs-Webseite ist der Cookie-Banner. Besucher*innen wer-

den darüber informiert, dass auf der Webseite Cookies verwendet und dementsprechend Daten 

über sie und ihr Verhalten gesammelt werden. Die Datenschutzerklärung der PBS informiert 

nicht genau genug über die Nutzung von Cookies und Tracking Tools. Deshalb kann sie einen 

Cookie-Banner nicht ersetzen. 

Cookie-Banner ohne Social Plugins 

Wir empfehlen, keine Social Plugins wie z.B. Facebook Like-Buttons oder Twitter Follow-But-

tons in die Abteilungs-Webseite einzubauen. Dadurch werden die Daten der Besucher*innen 

nur unnötig an die entsprechenden Firmen weitergegeben und entsprechende Browser-Plugins 

zeigen eine Warnung, wenn die Seite aufgerufen wird.  

 

Folgenden Text könnt ihr für einen einfachen Cookie-Banner verwenden: 

Um für unsere Besucher*innen die Bedienung unserer Website möglichst 

angenehm zu gestalten, benutzen wir Cookies. Darüber hinaus setzen wir 

Tracking-Tools ein, damit wir unsere Seite laufend verbessern können. 

Durch die weitere Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Nutzung 

von Cookies, sowie dem Tracking-Tool Plausible einverstanden. 

 

Achtung: Im letzten Satz sollte der Name des Tracking-Tools stehen, das im Einsatz ist. Bei-

spielsweise könnte dies Google Analytics, Jetpack (Wordpress), Matomo, Clicky oder Plausible 

sein. Wenn kein Tracking-Tool eingesetzt wird, kann der Text entsprechend gekürzt werden: 

Um für unsere Besucher*innen die Bedienung unserer Website möglichst 

angenehm zu gestalten, benutzen wir Cookies, jedoch keine Tracking-Tools. 

Durch die weitere Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Nutzung 

von Cookies einverstanden. 
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Cookie-Banner mit Social Plugins 

Einzelne Abteilungen haben vielleicht einen guten Grund, um dennoch Social Plugins von Face-

book, Twitter, Linkedin, usw. einzusetzen. Für diesen Fall empfehlen wir eine Text-Vorlage mit 

Hinweis auf die entsprechenden Tools: 

Um für unsere Besucher*innen die Bedienung unserer Website möglichst 

angenehm zu gestalten, benutzen wir Cookies. Damit wir sie besser anspre-

chen und vernetzen können, verwenden wir Social Plugins. Darüber hinaus 

setzen wir Tracking-Tools ein, damit wir unsere Seite laufend verbessern 

können. Durch die weitere Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der 

Nutzung von Cookies, LinkedIn Like-Buttons, Reddit Share Buttons, sowie 

dem Tracking-Tool Plausible einverstanden. 

 

Auch hier müssen die Namen der Tools eingesetzt werden, die effektiv verwendet werden. Da-

für wird am besten die Organisation (Facebook, Reddit, LinkedIn, Pinterest, ...) sowie die Art 

des Plugins (Share, Like, Follow, Embed, …) beschrieben. 

EU-Konformität und GDPR 

Abteilungen, die regelmässig Besucher*innen oder Teilnehmer*innen aus der EU haben (zum 

Beispiel bei Grenzregionen) sollten die EU-Gesetzgebung beachten. Dabei dürfen Cookies nur 

nach einem Opt-In gesammelt werden und müssen nach Kategorie ausgewählt werden können. 

 

Für Abteilungen, die ihre Zielgruppe in der Schweiz haben, ist die EU-Gesetzgebung nicht rele-

vant. 

 

 
Beispiel eines Cookie-Banners mit Opt-In-Mechanismus 


